
Bauabnahme 
  

beim VOB-Vertrag: §§ 12, 4 Nr. 10 VOB/B, 
beim BGB-Vertrag: § 640 BGB 

Bauobjekt:       

Gewerk:       

Firma:       

Anwesende:       

      
 

 Gesamtabnahme      Teilabnahme von folgendem/den Gewerk/en:      Datum       

         

         

         

1. Bauvertrag:  Angebot/Bauvertrag vom                                        Nachträge vom       

2. Dauer:  Leistungen wurden vom           bis         erbracht. 

3. Abnahme:  Abnahme erfolgt ohne sichtbare Mängel. 

  Abnahme erfolgt vorbehaltlich der Beseitigung der nachstehend aufgeführten Mängel. 

        

        

        

        

  Abnahme wird wegen folgender wesentlicher Mängel verweigert. Begründung: 

        

        

4. Vertragsstrafe Eine Geltendmachung der Vertragsstrafe wird vom Bauherrn vorbehalten. 

5. Gewährleistung Die Gewährleistung nach 

  § 13 VOB/B 

  §§ 634, 634a BGB 

  beginnt 

  nach Behebung der oben aufgeführten Mängel, 

  am       und endet nach        Jahren, 

  vorbehaltlich der oben aufgeführten Mängel, einen Tag nach Abnahme der nachgebesser-
ten Leistung. 

6. Mängelbeseitigung: Die aufgeführten Mängel werden bis zum        behoben. 

Die Abnahme der Nachbesserungsleistung wird beantragt. 

7. Bemerkungen:       

       

 Die Geltendmachung verwirkter Vertragsstrafen bleibt vorbehalten. 

8. Hinweis: Auf den in der Anlage abgedruckten Text des § 12 VOB/B und des § 4 Nr. 10 VOB/B wird  
verwiesen. 

   

9. Anerkannt:                      
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Auftragnehmer     Bauherr 

 
 

 
 



Anlage: 

§ 4 Nr. 10 VOB/B 

Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer festzustellen, wenn diese 
Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Das Ergebnis ist schriftlich niederzu-
legen. 

§ 12 VOB/B Abnahme 

1. Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung – gegebenenfalls auch vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist – die 
Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werktagen durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart 
werden. 

2. Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen. 

3. Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden. 

4. (1) Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Jede Partei kann auf ihre Kosten einen 
Sachverständigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind et-
waige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des Auf-
tragnehmers. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 

 (2) Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers stattfinden, wenn der Termin vereinbart war oder der 
Auftraggeber mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer alsbald mitzutei-
len. 

5. (1) Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mittei-
lung über die Fertigstellung der Leistung. 

 (2) Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung in Benutzung genommen, 
so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme. 

 (3) Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber spätestens zu den in den Absätzen 1 
und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen. 

6. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie nicht schon nach § 7 trägt. 

§ 634 BGB Rechte des Bestellers bei Mängeln 
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Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist, 

1. nach § 635 Nacherfüllung verlangen, 

2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, 

3. nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung mindern und 

4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 

§ 634a BGB Verjährung der Mängelansprüche 

(1) Die in § 634 Nr. 1,2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren 

1. vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer 
Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, 

2. in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistun-
gen hierfür besteht, und 

3. im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit der Abnahme. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Unter-
nehmer den  Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort 
bestimmten Frist ein. 

(4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 
Abs. 1 die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er  auf Grund des Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von 
diesem Recht Gebrauch, kann der Unternehmer vom Vertrag zurücktreten. 

(5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung. 

§ 640 BGB Abnahme 

(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes 
die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Der Abnahme steht es 
gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er 
dazu verpflichtet ist. 

 
(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so stehen ihm die in § 634 
Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält. 
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